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Das neue
Reglement der deutschen Feldartillerie.

Nachdem sich die preussische und deutsche

Feldartillerie Dezennien hindurch mit mehrfach
wechselnden Entwarfen zu einem Reglement
begnügen musste, hat nunmehr, nachdem in der

Geschützausrüstung, in der Sichtung der

Kriegserfahrungen und in den theoretischen Erörterungen

ein gewisser Abschluss erreicht worden ist,
die Einführung eines bis auf Weiteres
endgültigen neuen Reglements für dieselbe stattgefunden

und sei es uns gestattet, im Folgenden
einen Blick auf die charakteristischen
Eigenschaften dieses neuen Feldartillerie-Reglements
zu werfen.

Die Grundsätze, nach welchen das neue

Exerzierreglement für die deutsche Feldartillerie
abgefasst ist und nach denen dasselbe zur
Anwendung gelangen soll, lassen sich in Folgendem
resümiren: In erster Linie steht als der Hauptzweck

aller Uebungen die Erziehung der strengsten

Manneszucht und Ordnung bei der höchsten

Anspannung aller Kräfte. Es sollen nur wenige
Formen und diese mit voller Sicherheit eingeübt
werden. Das Reglement strebt daher nach
möglichster Vereinfachung der Exerzierausbildung.
Die Selbständigkeit der einzelnen Kommandeure

in der Wahl der Mittel zur Ausbildung, für
welche sie allein verantwortlich sind, soll nach

Möglichkeit gewahrt werden. Die Ausbildung
mit und ohne Geschütz soll in der Batterie ihren

Abschluss finden und in der Abtheilung soll das

reglementarische Zusammenwirken mehrerer
Batterien für einen gemeinschaftlichen Gefechtszweck

geübt werden. Die Leitung grösserer Artillerie-
Verbände findet nur durch Befehle statt. In den

Uebungen soll Abwechselung herrschen und ihre
Art und Dauer den Kräften der Mannschaft und
Pferde angepasst sein. Die Exerzierplatzausbildung

soll durch häufige Uebungen in schwierigem

Terrain zu jeder Jahreszeit ergänzt werden.

Auch die jüngeren Offiziere sollen

Gelegenheit erhalten, eine Batterie führen zu lernen
und als von besonderem Werth sind die Uebungen

in kriegsstarken Verbänden als geeignete
Vorbereitung für die Verwendung der Artillerie
auf dem Schlachtfelde hingestellt.

Als Hauptaufgabe der Feldartillerie stellt das

neue Reglement gutes Schiessen, rechtzeitig und

vom richtigen Platze aus, zur Vorbereitung des

Sieges hin und damit volle Beherrschung der

Waffe und hohe Beweglichkeit. Das neue Reglement

soll in seinem vollen Umfange zur Geltung
gelangen, jedoch auch nicht darüber hinausgegangen

werden. Für die Ausführung der Uebungen

zum Gefecht wird besonders die richtige
Wahl der Formen für die jedesmalige Gefechtsperiode,

unter gleichzeitiger Ausnützung des

Terrains, in den Vordergrund gestellt. Höchste

Waffenwirkung soll dabei angestrebt und die

feindliche durch geschickten Aufmarsch und
gedeckte Plazirung der Batterien gemindert werden.

Von den Kommandeuren wird sichere
Geübtheit in allen Anordnungen und stete Initiative
verlangt.

Die Uebungen sollen vom Leichten zum
Schweren fortschreiten und allen Uebungen eine

einfache Gefechtslage, zunächst in der Batterie,
später in der Abtheilung, anfangs in leichtem,
schliesslich in schwierigem Terrain, zu Grunde

gelegt werden. Allmälig sind erschwerende

Verhältnisse, wie Annahme starker Verluste etc.,
anzunehmen.
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